
ORT-044 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: Patrick Alberti (KV Kurpfalz-Hardt)

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 43 bis 45 einfügen:
Menschen, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer
sexuellen Orientierung, Behinderung oder ihrer Lebenssituation in den ländlichen Räumen
wohlfühlen. Gemeinsam anzupacken, ist eine Stärke ländlicher 

Von Zeile 423 bis 425 einfügen:
Als Partei der Vielfalt ist es für uns besonders wichtig, Frauen, queere Menschen, Menschen mit
Behinderungen und Menschen mit Migrationshintergrund im Wirtschaftsleben zu stärken. Dafür
müssen strukturelle Hürden überwunden werden. Wir brauchen eine Stärkung 

Begründung

Menschen mit Behinderungen sind ebenso wie andere Gruppen von Benachteiligungen betroffen. Das
gilt allgemein aber besonders auch für den Arbeitsmarkt. Dies soll durch die Ergänzung dieser
Personengruppe im Text deutlich werden.

Unterstützer*innen

Lilly Osburg (KV Karlsruhe); Simone Rehberger (KV Kurpfalz-Hardt); Max Bleif (KV Ludwigsburg);
Holger Schauer (KV Rastatt/Baden-Baden); Elisabeth Pielhoff (KV Heidelberg); Maximilian Himberger
(KV Kurpfalz-Hardt); Kian Fathieh (KV Kurpfalz-Hardt); Ute Tatzel-Nowel (KV Zollernalb); Regine Erb
(KV Zollernalb)

LDK in Donaueschingen am 24./25.09.2022



ORT-126 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: LAG Landwirtschaft, ländlicher Raum und Ernährung
Beschlussdatum: 16.08.2022

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 125 bis 126 einfügen:
nachzudenken, um den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft gewachsen zu sein. Die Fehler
früherer Fusionsphasen, die teilweise bis heute zu Frustrationen durch Verluste politischer und
gesellschaftlicher Teilhabe geführt haben, werden wir vermeiden und durch geeignete Mechanismen
Einschränkungen subsidiärer Strukturen und die damit oft verbundene Wahrnehmung abnehmender
gesellschaftlicher Selbstwirksamkeit vermeiden.

Begründung

Vielerorts sind bis heute Unzufriedenheit und Verärgerung über die Gebietsreform hörbar und spürbar,
obwohl sie schon weit über eine Generation zurückliegt. Fusionen von Kleinstgemeinden sind sinnvoll,
bei ihrer Ankündigung sollte auf diese im ländlichen Raum verbreiteten Befindlichkeiten vorbeugend
Rücksicht genommen und klargestellt werden, dass man aus der Vergangenheit lernend ggf. durch
geeignete Beteiligungsverfahren und moderierte Aushandlungsprozesse entstehende Nachteile
vermeiden oder kompensieren will um mögliche Ablehnung oder Widerstand zu relativieren.
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ORT-149 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: Mathis Ruben Hoheisel (KV Sigmaringen)

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 148 bis 149 einfügen:
Barrieren ab, die Kindern mit diagnostiziertem Förderbedarf bisher verbieten, in ihrem unmittelbaren
Umfeld zur Schule zu gehen.

Schwimmunterricht ist Bestandteil der Lehrpläne der allgemeinbildenden Schulen. Da viele
Lehrschwimmbecken aus den 1970er-Jahren inzwischen marode sind, gibt es vielerorts nur sehr
eingeschränkte Möglichkeiten, Schwimmunterricht durchzuführen. Wir brauchen daher ein
Förderprogramm für den Bau von Schwimmbädern und vor allem Lehrschwimmbecken im Rahmen der
öffentlichen Daseinsvorsorge, um nicht eine Generation von Nichtschwimmer*innen zu riskieren.

Begründung

Schwimmen zu können kann überlebenswichtig sein. Die Coronazeit hat das mit einer Zunahme an
Schwimmunfällen deutlich gezeigt. Auch müssen nicht nur Kinder Schwimmen lernen, sondern auch
viele zugezogene Geflüchtete. Insbesondere Frauen können oft nicht schwimmen. Außerdem müssen
auch Rettungsschwimmer*innen ausgebildet und trainiert werden. Da Wege auf dem Land weit sind,
müssen Lehrschwimmbecken gerade in der Fläche gefördert werden, um den Zugang zu diesen zu
erleichtern.

Unterstützer*innen

Roland Hoheisel-Gruler (KV Sigmaringen); Xenia Rebsam (KV Sigmaringen); Ursula Voelkel (KV
Sigmaringen); Erwin Feucht (KV Zollernalb); Oliver Otte (KV Zollernalb); Jakob Angermaier (Mitglied);
Ina Schultz (KV Sigmaringen); Klaus Ernst Harter (KV Sigmaringen); Sonja Allgaier (KV Zollernalb);
Karen Däschler (KV Zollernalb); Peter F. Thriemer (KV Zollernalb); Annette Thriemer (KV Zollernalb);
Johannes F. Kretschmann (KV Sigmaringen); Oona Jacobs (KV Zollernalb); Nicholas Wakefield (KV
Zollernalb); Karl Hertkorn (KV Sigmaringen); Uwe Jetter (KV Zollernalb)

LDK in Donaueschingen am 24./25.09.2022



ORT-205 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: Oliver Otte (KV Zollernalb)

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 204 bis 206 einfügen:
Beispiel dadurch, dass Kommunen selbst sozial gebundene Wohnungen mit Landesgeld errichten oder
neu binden können und nicht nur Unternehmen. Wichtig auch hier: Innenentwicklung geht vor.
Innenentwicklung, das Bauen im Bestand (Sanierung oder Neubau) muss für Bauherren und
Kommunen zu einer kostenneutralen Alternative werden. Das ELR-Programm muss hier dringend
nachgeschärft werden, um Mehraufwand für Planung, längere Vorfinanzierung und ggf. Abriss oder
Zukauf von Flächen zur Arrondierung der Baugrundstücke zu fördern. Das soll ggf. auch eine
Kostenübernahme beinhalten können. So wird Innenentwicklung zu einer kostenneutralen Alternative
werden.

Begründung

Verschiedene Gründe sind dafür verantwortlich, dass es so wenig zur Umsetzung des Grundsatzes
„Innenentwicklung vor Neubau“ im ländlichen Raum kommt. Es fehlen die Anreize - sowohl für die
Verwaltungen als auch für die Bauwilligen. Die Ausweisung eines Neubaugebietes geht viel schneller
von Statten als die Suche und Identifizierung von geeigneten Grundstücken / Leerständen im Bestand.

Für potentielle Bauherren ist das Bauen im Rahmen der Innenentwicklung nicht kostenneutral.
Mehraufwand – zeitlich und finanziell – wird nicht ausgeglichen. Erforderlich sind u.a. ein erhöhter
Planungsaufwand (inkl. einer Machbarkeitsstudie), längere Vorfinanzierungszeiträume (Zinsbelastung).
Hier ist eine Unterstützung bis hin zur Kostenübernahme anzustreben. Die Kommune ihrerseits „spart“
die Ausgaben für die Erschließung der Grundstücke (Vorfinanzierung über ungewissen Zeitraum). Der
Gesamtsaldo der Förderung der Innenentwicklung ist so reduziert.

Unterstützer*innen

Regine Erb (KV Zollernalb); Ursula Voelkel (KV Sigmaringen); Klaus Ernst Harter (KV Sigmaringen);
Mathis Ruben Hoheisel (KV Sigmaringen); Erwin Feucht (KV Zollernalb); Xenia Rebsam (KV
Sigmaringen); Jakob Angermaier (Mitglied); Oona Jacobs (KV Zollernalb); Sonja Allgaier (KV Zollernalb);
Oliver Otte (KV Zollernalb); Karen Däschler (KV Zollernalb); Peter F. Thriemer (KV Zollernalb); Annette
Thriemer (KV Zollernalb); Hans Edelmann (KV Zollernalb); Christopher Seng (KV Zollernalb)
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ORT-221 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: LAG Grüne Alte
Beschlussdatum: 19.08.2022

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 220 bis 221 einfügen:
Wirtshäusern, liebevoll restaurierten Wohnmöglichkeiten und modernen Coworking-Spaces.

„Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat hierfür das Konzept der age-friendly Cities and
Communities entwickelt, der altersfreundlichen Städte und Gemeinden. Es können strukturiert in acht
Politikbereichen gezielt Maßnahmen angestoßen werden, die das Leben in der Stadt und auf dem
Land für Ältere leichter und besser machen. Davon profitieren auch jüngere Menschen und alle
Menschen mit Beeinträchtigungen.

Wir unterstützen deshalb Städte und Gemeinden, die sich bemühen, das Qualitätssiegel "Age-friendly-
cities-and-communities" (altersfreundliche Städte und Gemeinden) der Weltgesundheitsorganisation
WHO zu erlangen."

Begründung

Wir wollen über unser Bild vom Altern neu nachdenken und darüber, wie wir selbstbestimmtes Leben
auch im hohen Alter ermöglichen. Das bedeutet: Weg vom defizitorientierten Altersbild hin zum
potentialorientierten. Deshalb steht die Förderung der „AfC“ bereits in unserem
Landtagswahlprogramm. Unsere Landeshauptstadt geht hier mit gutem Beispiel voran: Ein
interfraktioneller Antrag, der auf Betreiben der Fraktion der Grünen im Stuttgarter Stadtrat zustande
kam, wurde im März 2022 positiv entschieden, sodass Stuttgart dem globalen Netzwerk der Age-
friendly-cities-and-communities beitreten wird. Alle wesentlichen Argumente sind in der
Antragsbegründung aufgeführt, weswegen wir auf dieses Dokument verweisen:

„Antrag im Rat der Stadt Stuttgart vom 7. 12. 2021

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 2010 ein Globales Netzwerk gegründet mit dem 

Ziel, Städte und Kommunen altersfreundlich zu machen. Dies bedeutet, Konzepte zur Schaffung
altersgerechter Umfelder zu entwickeln und umzusetzen, damit dem wachsenden Teil 

der Stadtbevölkerung über 65 Jahre ermöglicht wird, aktiv zu altern. Die Erhaltung der Gesundheit mit
zunehmendem Alter, die Teilhabe am sozialen, kulturellen und politischen Leben, 

persönliche Sicherheit und Mobilität sollen die Lebensqualität verbessern und den Erhalt der 

Autonomie fördern. Gleichzeitig soll bei Bedarf ein ausreichendes Angebot von Pflege und
unterstützenden Maßnahmen, sowie die gesamte Palette der Dienstleistungen des Gesundheitswesens
abgestimmt auf die Probleme älterer Menschen für diese unkompliziert zugänglich sein.

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat bereits einiges für die älteren Menschen dieser Stadt auf 

den Weg gebracht. Neben Förderprogrammen, z.B. für altersgerechtes und barrierefreies 

Wohnen, dem Ausbau der Stadtteil- und Begegnungszentren, sowie einem Fußverkehrskonzept ist eine
Entwicklung hin zu einer altersfreundlichen Stadt erkennbar. Mit dem Beitritt zum 
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ORT-221 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Seite 2

WHO-Netzwerk „Age Friendly Cities and Communities“ wird darüber hinaus der Zusammenschluss
sämtlicher Akteure sektionsübergreifend gefördert. Eine Vernetzung von städtischen 

Einrichtungen und Ämtern mit privaten Initiativen und Selbstvertretungen wie dem StadtSeniorenRat,
mit Trägern der Wohlfahrtspflege und Stiftungen kann den Prozess hin zur altersfreundlichen Stadt
deutlich verstärken. Als Beispiel sei hier der große Erfolg der Stadt mit dem 

Programm der „Kinderfreundlichen Kommune“ genannt. 

Mit der Mitgliedschaft im WHO Netzwerk „Age Friendly Cities and Communities“ kommt die 

Stadt Stuttgart erklärtermaßen der Notwendigkeit und Verantwortung für die Verbesserung der 

Lebenssituation älterer Menschen in der Stadt nach. Die Verpflichtung, die Bedürfnisse älterer 

Menschen in den Bereichen Wohnen, soziale Inklusion und Nicht-Diskriminierung, Kommunikation und
Information, Partizipation, im öffentlichen Raum, Verkehr und Mobilität, beim Bürgerschaftlichen
Engagement, bei den kommunalen und Gesundheitsleistungen, sowie beim

große Thema Verhinderung von Einsamkeit in den Fokus zu nehmen und aktiv zu bearbeiten

wird Stuttgart voranbringen und in der Öffentlichkeit als altersfreundliche Stadt sichtbar machen. Ein
Label, welches das Image der Stadt positiv auch über Landesgrenzen hinweg transportiert. Eine
verpflichtende Mitgliedschaft, mit welcher sich die Stadt Stuttgart zukunftsfähig 

als altersfreundliche Kommune positioniert. 

Wir beantragen:

1. Die Landeshauptstadt Stuttgart erklärt formal den Beitritt zum Globalen WHO Netzwerk

„Age Friendly Cities and Communities“.

2. Die Verwaltung erstellt ein Konzept, wie die Stadt den aus der Mitgliedschaft erwachsenen
Verpflichtungen nachkommen und den Prozess konkret gestalten kann.“

Dieser Argumentation schließt sich die LAG „Grüne Alte“ vollumfänglich an und wünscht, dass mit Hilfe
von Fördermaßnahmen möglichst viele Kommunen diesem Gedanken und diesem Netzwerk folgen.

Nachtrag:

Die acht im Antrag angesprochenen Politikfelder lauten:

Mobilität

Wohnen

Öffentliche Räume und Gebäude

Gesellschaftliche Teilhabe

Respekt & soziale Inklusion

Beteiligung und Beschäftigung. ...

Gesundheitswesen

Information



ORT-248 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: LAG Landwirtschaft, ländlicher Raum und Ernährung
Beschlussdatum: 16.08.2022

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 248 bis 249 einfügen:
Wer in ländlichen Räumen mit niederer Einwohnerdichte und großen Entfernungen wohnt, kann
einige unserer Ziele, beispielsweise die autofreie Familie oder das Lastenrad als Autoersatz nur schwer
auf die eigene Lebensrealität übertragen. Vieles, was in städtischen Räumen bereits in greifbarer Nähe
ist, benötigt mehr Zeit zur Umsetzung in der Fläche, gerade im Bereich Infrastruktur, und selbst wenn
der Bus nun regelmäßig im Dorf ankommt, können die Bedürfnisse von Familien mit Kindern noch
kaum ohne motorisierten Individualverkehr erfüllt werden und das Kind im Lastenrad bringt am Berg
selbst mit Elektrounterstützung viele Radfahrende an die Grenzen.
Wir wissen, dass sich die Menschen hier von der „Politik“, auch von unserer, oft nicht gehört, nicht
verstanden und nicht respektiert fühlen. Wir wollen ihnen entgegenkommen und einen Dialog auf
Augenhöhe beginnen. Wir wollen den Menschen - egal wie und wo sie leben - gerecht werden.
Wir wollen deshalb unsere inhaltlichen Debatten und unseren Kommunikationsstil auch auf die
Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen in den ländlichen Räumen anpassen.

Begründung

Die Ergänzung ist eigentlich selbsterklärend: unsere Sprache wird oft als städtisch wahrgenommen,
wenn wir von Mobilität sprechen und Landwirte fühlen sich schnell bevormundet durch grüne Städter.
Die Lebenswirklichkeit für Landbewohner*innen ist meistens eine andere als die städtische, das schafft
unterschiedliche Wahrnehmungen.

Der Antrag stellt an vielen Stellen heraus, wie wichtig der ländliche Raum für uns alle ist und wie sehr
auch das Urbane auf das Ländliche angewiesen ist in Sachen Klimaschutz, Energieversorgung,
Erholungsraum u.v.a.m., deshalb sollten wir bestehende Klischees und Barrieren überwinden, offen-
ohrig zuhören und den wertschätzenden Dialog suchen, auch dort, wo´s weh tut. Menschen, die sich
von uns nicht gehört, nicht verstanden und nicht respektiert fühlen, können wir kaum noch gewinnen.
Und wir sehen im europäischen Umfeld und in den USA, wo diese Menschen dann oft Orientierung
suchen.
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ORT-248-2 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: Marco Jansen (KV Lörrach)

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 248 bis 249 einfügen:
Einige unserer Mobilitätsziele kann jemand aus ländlichen Räumen kaum nachvollziehen. Selbst wenn
der Bus inzwischen regelmäßig im Dorf ankommt, können Mobilitätsbedürfnisse von Familien mit
Kindern noch kaum ohne motorisierten Individualverkehr erfüllt werden und das Kind im Lastenrad
bringt am Berg selbst mit Elektrounterstützung viele Radfahrende an die Grenzen. Und wir wissen,
dass sich Landwirte schnell bevormundet fühlen durch grüne Städter. Die Lebenswirklichkeit für
Landbewohner*innen ist meistens eine andere als die Städtische, das schafft unterschiedliche
Wahrnehmungen. Vieles, was in modernen städtischen Räumen gerade zur Normalität wird, erfordert
mehr Zeit zur Umsetzung auf dem Land, schon wegen der größeren Distanzen.
Wir wollen, dass sich auch die Menschen in ländlichen Räumen mit ihren besonderen Anliegen gehört,
verstanden und respektiert fühlen. Wir wollen deshalb nicht nur unsere inhaltlichen Debatten sondern
vor allem unseren Kommunikationsstil auch auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen in
den ländlichen Räumen anpassen. Wir wollen einen Dialog auf Augenhöhe beginnen, um den
Menschen - egal wie und wo sie leben - gerecht zu werden.

Begründung

Die Ergänzung ist eigentlich selbsterklärend:

Der Antrag stellt an vielen Stellen heraus, wie wichtig der ländliche Raum für uns alle ist und wie sehr
auch das Urbane auf das Ländliche angewiesen ist in Sachen Klimaschutz, Energieversorgung,
Biodiversität, Erholungsraum , sauber produzierte Lebensmittel, Erhalt von Wäldern als CO2- und
Wasserspeicher u.v.a.m.. Deshalb sollten wir bestehende Klischees und Barrieren überwinden, offen-
ohrig zuhören und den wertschätzenden Dialog suchen, auch dort, wo es weh tut. Menschen, die sich
von uns nicht gehört, nicht verstanden und nicht respektiert fühlen, können wir kaum noch gewinnen.
Und wir sehen im europäischen Umfeld und in den USA, wo diese Menschen dann oft Orientierung
suchen.

Unterstützer*innen

Gerhard Zickenheiner (KV Lörrach); Boris Pasek (KV Lörrach); Matthias Ackermann (KV Lörrach); Felix
Straub (KV Lörrach); Hartmut Schwäbl (KV Lörrach); Ulrike Fröhlich (KV Lörrach); Astrid Böhm (KV
Rottweil); Elvis Bejtovic (KV Lörrach); Michael Fischer (KV Freudenstadt); Gabriele Schneider (KV
Lörrach); Ute Schilling (KV Lörrach); Arndt Brachat (KV Lörrach); Rüdiger Tonojan (KV Emmendingen)
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ORT-265 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: Patrick Alberti (KV Kurpfalz-Hardt)

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 264 bis 266 einfügen:
von Ehrenamt, Familie und Beruf und gleichzeitig die lokale Politik in die Wohnzimmer bringen.
Menschen mit Behinderungen sollen die Unterstützung erhalten, die sie zur Ausübung ihres Mandats
benötigen. Die politische Beteiligung von Jugendlichen und Kindern fördert unsere Demokratie
nachhaltig. Politik und Verwaltung müssen jungen 

Begründung

Menschen mit Behinderungen sind in der Politik, insbesondere in den Gremien der Lokalpolitik
deutlich unterrepräsentiert. Oft gibt es große Hürden, wie fehlende Unterstützung durch
Gebärdensprache oder persönliche Assistenz. Es muss klar sein, dass behinderungsbedingte Bedarfe
kein Hindernis bei der Mandatsausübung sein dürfen.

Unterstützer*innen

Lilly Osburg (KV Karlsruhe); Simone Rehberger (KV Kurpfalz-Hardt); Max Bleif (KV Ludwigsburg);
Holger Schauer (KV Rastatt/Baden-Baden); Elisabeth Pielhoff (KV Heidelberg); Maximilian Himberger
(KV Kurpfalz-Hardt); Kian Fathieh (KV Kurpfalz-Hardt); Ute Tatzel-Nowel (KV Zollernalb); Regine Erb
(KV Zollernalb)

LDK in Donaueschingen am 24./25.09.2022



ORT-415 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: LAG Landwirtschaft, ländlicher Raum und Ernährung
Beschlussdatum: 16.08.2022

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 414 bis 415 einfügen:
weitere Branchen. Darüber hinaus erhalten wir die Arbeitslosenberatungszentren (ALOZ) aufrecht und
stärken das Modell Teilzeitausbildung.

Wir wollen Handwerksbetriebe in die Zukunft führen und so attraktiv machen für junge Menschen.
Oftmals fehlt es am Innovationskapital für Maschinen der technischen Oberklasse, oft lasten einzelne
Betriebe die hochwertigen Geräte alleine gar nicht aus. Mit Co-Working Spaces für Handwerker wollen
wir Orte einrichten, an denen Handwerker*innen mit begrenzter oder ohne eigene Werkstatt ihrem
Gewerk an Maschinen, die den höchsten technischen Standards entsprechen, auf Mietbasis nachgehen
können. Entstehende Querverbindungen zwischen dort tätigen Handwerker*innen schaffen Synergien
und ermöglichen verstärkt Entwicklung und Innovation. So ermögichen diese High-Tech- Werkstätten
auch Unternehmensgründungen ohne teuren Maschinenpark. Dort wird Handwerk auch für junge
Menschen in den Regionen wieder attraktiv, da sie bereits im Schulpraktikum mit innovativen Formen
der Handwerksleistungen in Kontakt kommen können. Wir wollen derartige Werkstätten mit
Maschinenparks und IT auf dem neuesten Stand der Technik, fördern, um es Einzelpersonen und
Betrieben zu ermöglichen, die Technik gemeinsam zu nutzen, die sie alleine nicht finanzieren können.

Begründung

Einheiraten in die Zimmerei, ja, das gibt es noch. Irgendwie einen Kredit über eine Million ergattern,
um einen Betrieb aufmachen zu können mit zeitgemäßem Maschinenpark, das ist nämlich oft
schwierig. Wir können mit den Co-Working Spaces für Handwerker einen Ausweg aus dem Dilemma
anbieten, der zum einen top ausgebildete Firmengründer Jahre früher produktiv werden lässt, zum
anderen Signalkraft für junge Menschen entwickelt, die verheißt, auf höchstem Niveau arbeiten zu
können und dementsprechend erfolgreich ins Berufsleben einzusteigen. Und wir bieten Arbeits-,
Ausbildungsoptionen und Wertschöpfung vor Ort an.
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ORT-545 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: Klaus Ernst Harter (KV Sigmaringen)

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 544 bis 546 einfügen:
und Freiflächen-Photovoltaik zu sichern. Zudem haben wir den Ausbau von Windkraft im Staatswald
forciert. Wir setzen uns auf der Bundesebene dafür ein, dass Windkraftanlagen als Vorhaben von
überregionaler, nationaler Bedeutung in den § 38 des Baugesetzbuches aufgenommen werden. Wir
wollen bestehende Biogasanlagen an bestehende Wärmenetze anschließen, um weitgehend
geschlossene Energie-, 

Begründung

Wir erleben, dass die unteren Verwaltungsbehörden in den Kommunen die Genehmigungsverfahren für
Windkraftanlagen verschleppen udn bewußt verzögern. Der §38 der Bundesbauordnung regelt, dass
Vorhaben überregionaler Bedeutung auf diese Genehmigung nicht angewiesen sind. Als Beispiel
werden Müllverbrennungsanlagen aufgefürht. Wir finden, Windkraftanlagen können damit gut
gleichgestellt werden.

Unterstützer*innen

Karl Hertkorn (KV Sigmaringen); Mathis Ruben Hoheisel (KV Sigmaringen); Gerold Schellinger (KV
Sigmaringen); Ursula Voelkel (KV Sigmaringen); Erwin Feucht (KV Zollernalb); Sophie Seng (KV
Zollernalb); David Knoblich (KV Zollernalb); Oliver Otte (KV Zollernalb); Kevin Friedrich (KV Zollernalb)
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ORT-578 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: LAG Landwirtschaft, ländlicher Raum und Ernährung
Beschlussdatum: 16.08.2022

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 577 bis 580:
Flächen und Ressourcen. Landwirtschaftliche Flächen können und sollten nicht beliebig anderen
Nutzungen zugeführt werden, denn sie werden für die Ernährungssicherheit benötigt. Dafür wird der
Anbau von Energiepflanzen, insbesondere von Energie- und Futtermais, reduziert.aus der
landwirtschaftlichen Nutzung genommen werden. In der landwirtschaftlichen Nutzung ist der Anbau
von Energiepflanzen nicht zum Nachteil der Ernährungssicherheit und Ressourcenschonung zu
gestalten.

Begründung

Der ursprüngliche Text enthält Unschärfen und Zuspitzungen, die nicht sinnvoll scheinen.
Ernährungssicherheit ist nicht das einzige Argument, das gegen Umnutzungen landwirtschaftlicher
Flächen spricht, sondern es sind auch Flächenversiegelung, Beeinträchtigungen des Wasserhaushaltes,
CO2-Bilanz, Verlust an Biodiversität usw. zu berücksichtigen. Man denke hier etwa an den Neubau
zahlreicher Gewerbegebiete in Ortsrandlagen, bei denen der Landwirtschaft beständig zur Verfügung
stehende Flächen entzogen wurden und werden.

LDK in Donaueschingen am 24./25.09.2022



ORT-651 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: Patrick Alberti (KV Kurpfalz-Hardt)

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 650 bis 652 einfügen:
Wir wollen, dass die Mobilität auch in den ländlichen Räumen nicht vom eigenen Auto abhängig ist.
Damit auch Senior*innen und Menschen mit Behinderungen den Öffentlichen Verkehr nutzen können,
wollen wir dessen Barrierefreiheit weiter ausbauen. Die Mobilitätsgarantie, die von früh bis spät in
kleinen Orten mindestens einen Stundentakt, mittelfristig einen Halbstundentakt 

Begründung

Die Barrierefreiheit im ÖPNV ist auch nach Ablauf der im §8 Absatz 3 Personenbeförderungsgesetz
genannten Frist 01.01.2022 zu einem großen Teil nicht barrierefrei. Auch in den anderen Formen des
Öffentlichen Verkehrs gibt es großen Nachholbedarf in Sachen Barrierefreiheit. Hier dürfen wir in
unseren Bemühungen nicht nachlassen, um nachaltige und ökologische Mobilität für alle zu erreichen.

Unterstützer*innen

Lilly Osburg (KV Karlsruhe); Simone Rehberger (KV Kurpfalz-Hardt); Max Bleif (KV Ludwigsburg);
Holger Schauer (KV Rastatt/Baden-Baden); Elisabeth Pielhoff (KV Heidelberg); Maximilian Himberger
(KV Kurpfalz-Hardt); Kian Fathieh (KV Kurpfalz-Hardt); Ute Tatzel-Nowel (KV Zollernalb); Regine Erb
(KV Zollernalb)
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ORT-665 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: Ursula Voelkel (KV Sigmaringen)

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 664 bis 666 einfügen:
dazwischen untereinander und an das Schienennetz angebunden werden, haben wir einen guten
Anfang gemacht. Diese Angebote werden nun schrittweise ausgebaut. Um dieses gute Angebot besser
zu vernetzen, ist die Möglichkeit zur Fahrradmitnahme unbedingt erforderlich. Das ermöglicht nicht
nur Jugendlichen mehr eigenständige Moblität ohne "Elterntaxi" bzw ohne Auto.

Begründung

Die Fahrradmitnahme im Bus erweitert den Mobilitätsradius ganz enorm. Wenn das nicht ermöglicht
wird, verschenken wir große Potentiale dieses an sich wertvollen Angebot der Regiobusse.

Unterstützer*innen

Xenia Rebsam (KV Sigmaringen); Peter F. Thriemer (KV Zollernalb); Oliver Otte (KV Zollernalb); Mathis
Ruben Hoheisel (KV Sigmaringen); Erwin Feucht (KV Zollernalb); Klaus Ernst Harter (KV Sigmaringen);
Regine Erb (KV Zollernalb); Annette Thriemer (KV Zollernalb); Nicholas Wakefield (KV Zollernalb)
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ORT-683 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: Ursula Voelkel (KV Sigmaringen)

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 682 bis 685 einfügen:
vielfach auch auf dem Land an, um beispielsweise zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren. Dafür
braucht es aber attraktive und sichere Radverkehrs-Verbindungen, die – auch zur Stärkung des
Radtourismus – gut ausgeschildert sein müssen. D.h. entlang aller Ortsverbindungsstrassen brauchen
wir Radwege. Aus dem Umland sollten vermehrt Radschnellwege in die Ballungsräume gebaut
werden. Einige davon 

Begründung

Entlang von Strassen, auf denen i.d.R. 100 km/h schnell gefahren werden darf, ist kein sicherer
Radverkehr möglich. Das ausweichen auf abgelegene Feldwege u.ä. ist für den Alltagsverkehr keine
zumutbare Alternative.

Unterstützer*innen

Xenia Rebsam (KV Sigmaringen); Peter F. Thriemer (KV Zollernalb); Mathis Ruben Hoheisel (KV
Sigmaringen); Oliver Otte (KV Zollernalb); Erwin Feucht (KV Zollernalb); Klaus Ernst Harter (KV
Sigmaringen); Regine Erb (KV Zollernalb); Annette Thriemer (KV Zollernalb); Nicholas Wakefield (KV
Zollernalb)
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ORT-748 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: Oliver Otte (KV Zollernalb)

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 747 bis 748 einfügen:
für weniger Flächenverbrauch werden. Auch der Verbrauch von Verkehrsflächen muss zukünftig in den
Fokus genommen werden. Wir Grünen wissen um die starke, verfassungsmäßig garantierte,
kommunale Selbstverwaltung. Mit Verweis auf die im zukünftigen, 2021 begonnenen
Landesentwicklungsplan getroffenen Festlegungen zu Flächenverbrauch und Entsiegelung (Ziel 2,5
ha/Tag Neuversiegelung bis zum Ende der Legislaturperiode / Netto-Null bis 2035) wird die
Landesregierung den Kommunen und Kreisen gezielte Empfehlungen (Leitfaden“)geben, wie der
Flächenverbrauch drastisch reduziert werden kann. Dieser Leitfaden muss die zukünftige Situation
ohne Versiegelung neuer Flächen quasi vorausnehmen. Das Förderprogramm für den ländlichen Raum
(z.B. der ELR) muss erweitert und ggf. weitere, neue Instrumente geschaffen werden, um die
Kommunen auf dem Weg zur „Netto-Null“ zu unterstützen.

Begründung

Eine Landesregierung kann nur mittels eines aktualisierten Landesentwicklungsplans (LEP) die
Kommunale Selbstverwaltung „überwinden“. Dieser Prozess dauert lauf MLW mindestens 10 Jahre,
denn dir LEP ist erst dann gesetzlich bindend, wenn jede einzelne Kommune per Beschluss des
Gemeinderates die Flächennutzungspläne ändern muss.

Angesichts des aktuellen Flächenverbrauchs von 6,2 ha/Tag (2021) muss eine Vollbremsung erfolgen.
Diese kann aber nur über Beratung sowie intensives Werben und Drängen geschehen. Der Leitfaden
kann durch Förderungen und Anreize unterstützt werden.

In einem „Leitfaden“ müssen schon konkrete Planungsmaßnahmen angesprochen werden, die helfen,
eine absolute Sparsamkeit bei der Versiegelung von Grünland ansprechen. Ein Beispiel kann sein, dass
neue Filialen von Discountern nicht mehr nur eingeschossig genehmigt werden dürfen, sondern mit
einer Überbauung der Marktflächen und der Parkplätze mit Büros, Gewerbeetagen oder Wohnungen.
Restflächen für den ruhenden Verkehr werden mit PV Anlagen und / oder Begrünung doppelt genutzt.

Durch die Landesregierung geförderte Ansiedlungen großer Konzerne im Rahmen der
Transformationsstrategie dürfen hier nicht außerhalb stehen und müssen dem gleichen Regime der
Flächensparsamkeit und Entsiegelung unterliegen. Das Klima kennt keinen guten oder schlechten
Flächenfraß.

Unterstützer*innen

Regine Erb (KV Zollernalb); Ursula Voelkel (KV Sigmaringen); Klaus Ernst Harter (KV Sigmaringen);
Mathis Ruben Hoheisel (KV Sigmaringen); Erwin Feucht (KV Zollernalb); Xenia Rebsam (KV
Sigmaringen); Sonja Allgaier (KV Zollernalb); Karen Däschler (KV Zollernalb); Oona Jacobs (KV
Zollernalb); Jakob Angermaier (Mitglied); Oliver Otte (KV Zollernalb); Peter F. Thriemer (KV Zollernalb);
Annette Thriemer (KV Zollernalb); Hans Edelmann (KV Zollernalb); Christopher Seng (KV Zollernalb);
Johannes F. Kretschmann (KV Sigmaringen)
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ORT-757 Weil Zukunft vor Ort beginnt - Für starke ländliche Räume in Baden-Württemberg

Antragsteller*in: Oliver Otte (KV Zollernalb)

Änderungsantrag zu ORT

Von Zeile 756 bis 758 einfügen:
beschleunigtes Verfahren ohne Umweltprüfung und Ausgleichsfläche für Wohnbebauung im
Außenbereich vorsieht. Gerade für kleine Ortschaften mit wenigen hundert Einwohner*innen ist 1ha,
der durch §13b ermöglicht wird eine enorm große Fläche. Gerade im ländlichen Raum ist das
Einfamilienhaus eine vorherrschende Wohnform. Auch hier muss stärker auf verdichtetes Bauen
gesetzt werden.

Begründung

Es gibt Kommunalpolitiker*innen (bei anderen Parteien), die das Vorhandensein von bebaubaren
Flächen zu erschwinglichen Preisen als Vorteil des ländlichen Raumes betrachten, den man nutzen
sollte! Damit lockt man Bauwillige aus den Ballungsräumen an, die dann wieder Straßen und weitere
Infrastruktur brauchen, im Gegenzug zur Dorfgemeinschaft oft wenig beitragen.

Unterstützer*innen

Regine Erb (KV Zollernalb); Ursula Voelkel (KV Sigmaringen); Klaus Ernst Harter (KV Sigmaringen);
Mathis Ruben Hoheisel (KV Sigmaringen); Erwin Feucht (KV Zollernalb); Xenia Rebsam (KV
Sigmaringen); Jakob Angermaier (Mitglied); Sonja Allgaier (KV Zollernalb); Oona Jacobs (KV Zollernalb);
Peter F. Thriemer (KV Zollernalb); Karen Däschler (KV Zollernalb); Annette Thriemer (KV Zollernalb);
Hans Edelmann (KV Zollernalb); Christopher Seng (KV Zollernalb); Johannes F. Kretschmann (KV
Sigmaringen)
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OÄ2-070 Neufassung des LAG-Statuts

Antragsteller*in: Jochen Detscher (KV Stuttgart)

Änderungsantrag zu OÄ2

Von Zeile 69 bis 73:

Von Zeile 80 bis 81 löschen:

Begründung

Das bisherige Statut ermögicht Sprecher*innen-Teams von bis zu 4 Personen. Dies hat sich für viele
LAGen bewährt. LAGen können so arbeits- oder krankheitsbedingte Ausfälle überbrücken, die Regionen
des Landes besser abdecken, die Organisation und Arbeit verbindlich auf mehr Schultern verteilen.
Sogenannte "Koordinator*innen" ohne Rechte und Pflichten sind hier keine Alternative und eine
Verschlechterung gegenüber dem alten Statut!

Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.

Unterstützer*innen

Michael Jahn (KV Esslingen); Matthias Seelmann-Eggebert (KV Breisgau-Hochschwarzwald); Philipp
Lang (KV Stuttgart); Karl-Heinz Trick (KV Ortenau); Alina Welser (KV Biberach); Achim Jooß (KV
Ortenau); Jörg Dengler (KV Freiburg); Florian Lessing (KV Freiburg); Mario Hüttenhofer (KV Konstanz)
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Die LAGen wählen unter Anwendung des Frauenstatus alle zwei Jahre auf
ihrer Sitzung zwei Sprecher*innen, die Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN Baden-Württemberg sein müssen. Es können weitere Personen in ein
Koordinierungsteam der LAG gewählt werden, um die Sprecher*innen bei der
LAG-internen Arbeit zu unterstützen.mindestens zwei und höchstens 4 Sprecher*innen, die
Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN Baden-Württemberg sein müssen.

2.

Die Sprecher*innen und ggf. das Koordinierungsteam übernehmen die
Terminkoordination und Einladung und sind für die Vor- und Nachbereitung

4.



OÄ2-136 Neufassung des LAG-Statuts

Antragsteller*in: Jochen Detscher (KV Stuttgart)

Änderungsantrag zu OÄ2

Von Zeile 135 bis 138:

Begründung

Die E-Mail-Verteiler sind seit kurzem als reine Info-Verteiler eingerichtet, ein Forum für Debatte
außerhalb von Sitzungen zu haben ist damit schwer. Die Debattenplattform "Discourse" wurde
außerdem auf Bundesebene abgeschaltet. Allgemein sollten die LAGen wie bislang die Möglichkeit
haben, ihre Verteiler in der Regel auch als Debattenverteiler zu nutzen.

Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.

Unterstützer*innen

Michael Jahn (KV Esslingen); Philipp Lang (KV Stuttgart); Matthias Seelmann-Eggebert (KV Breisgau-
Hochschwarzwald); Karl-Heinz Trick (KV Ortenau); Alina Welser (KV Biberach); Achim Jooß (KV
Ortenau); Jörg Dengler (KV Freiburg); Mario Hüttenhofer (KV Konstanz); Florian Lessing (KV Freiburg)
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jeweiligen LAG-Emailverteiler und erlaubt ihnen die Nutzung zu
satzungsgemäßen Zwecken soweit es zur Sicherstellung der LAG-Arbeit
Arbeit erforderlich ist. Ob E-Mail-verteiler als Debatten- oder reine Info-Verteiler genutzt
werden entscheidet in der Regel die jeweilige LAG. Die LAG-Sprecher*innen müssen sich
zu einem
einem vertraulichen Umgang verpflichten und nach Ende der Tätigkeit alle Zugänge

6.



OÄ2-140 Neufassung des LAG-Statuts

Antragsteller*in: Jochen Detscher (KV Stuttgart)

Änderungsantrag zu OÄ2

Nach Zeile 140 einfügen:

§7 LAG-Sprecher*innen-Rat

Begründung

[neuer §7, der alte §7 Finanzen wird zu §8]

Um die Zusammenarbeit der LAGen zu stärken soll es einen Rat der Sprecher*innen geben, dies
verbessert u.a. die Möglichkeiten für Themen-übergreifende Projekte, die Arbeit an Programmen.

Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.

Unterstützer*innen

Michael Jahn (KV Esslingen); Philipp Lang (KV Stuttgart); Matthias Seelmann-Eggebert (KV Breisgau-
Hochschwarzwald); Karl-Heinz Trick (KV Ortenau); Florian Lessing (KV Freiburg); Achim Jooß (KV
Ortenau); Jörg Dengler (KV Freiburg); Mario Hüttenhofer (KV Konstanz); Nico Paulus (KV Rastatt/
Baden-Baden)

LDK in Donaueschingen am 24./25.09.2022

Der Sprecher*innen-Rat ist die Vertretung der LAGen. Er diskutiert und beschließt über
gemeinschaftliche, alle LAGen betreffende Belange und vertritt die LAGen in ihrer
Gesamtheit gegenüber den Parteiorganen und er dient dem Austausch zwischen den
LAGen und zur Koordination gemeinsamer Aktivitäten. Der Sprecher*innen-Rat tagt
mindestens zweimal im Jahr. Er kann sich eine Geschäftsordnung geben.

1.

Der Sprecher*innen-Rat ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen2.

wurde und mehr als 1/3 der LAGen vertreten sind.3.

Der Sprecher*innen-Rat wählt aus seiner Mitte, nach den Regeln des Frauenstatutes zwei
Sprecher*innen. Die Wahl der Sprecher*innen des Rates erfolgt in geheimer Wahl für die
Dauer von einem Jahr.

4.

Der Sprecher*innen-Rat schlichtet Streitigkeiten zwischen LAGen und unterstützt bei der
Organisation gemeinsamer Veranstaltungen aller oder mehrerer LAGen.

5.



OÄ2-147 Neufassung des LAG-Statuts

Antragsteller*in: Jochen Detscher (KV Stuttgart)

Änderungsantrag zu OÄ2

Von Zeile 147 bis 148 löschen:

Begründung

Das bisherige Statut ermögicht Sprecher*innen-Teams von bis zu 4 Personen. Dies hat sich für viele
LAGen bewährt. LAGen können so arbeits- oder krankheitsbedingte Ausfälle überbrücken, die Regionen
des Landes besser abdecken, die Organisation und Arbeit verbindlich auf mehr Schultern verteilen.
Sogenannte "Koordinator*innen" ohne Rechte und Pflichten sind hier keine Alternative und eine
Verschlechterung gegenüber dem alten Statut!

Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.

Unterstützer*innen

Michael Jahn (KV Esslingen); Philipp Lang (KV Stuttgart); Karl-Heinz Trick (KV Ortenau); Achim Jooß (KV
Ortenau); Jörg Dengler (KV Freiburg); Florian Lessing (KV Freiburg); Mario Hüttenhofer (KV Konstanz);
Ruth Birkle (KV Karlsruhe-Land); Nico Paulus (KV Rastatt/Baden-Baden)
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Den beiden Sprecher*innen der LAGen werden die notwendigen Reisespesen und
weiteren Auslagen entsprechend der Erstattungsordnung auf Antrag

2.



OÄ2-GA1-116 Stärkung der LAG-Arbeit - Unser Vorschlag für ein Neues LAG Statut

Antragsteller*in: Jochen Detscher (KV Stuttgart)

Änderungsantrag zu OÄ2-GA1

In Zeile 116:

Verwaltung des LAG-Finanzbudgets

Vorschlag eines Budgets für Sitzungen, Veranstaltungen und Maßnahmen der LAG

Begründung

Der ÄA dient der Präzisierung, weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.

Unterstützer*innen

Philipp Lang (KV Stuttgart); Karl-Heinz Trick (KV Ortenau); Florian Lessing (KV Freiburg); Michael Jahn
(KV Esslingen); Alina Welser (KV Biberach); Jörg Dengler (KV Freiburg); Achim Jooß (KV Ortenau); Mario
Hüttenhofer (KV Konstanz); Ruth Birkle (KV Karlsruhe-Land)
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• 

• 



OÄ2-GA1-186 Stärkung der LAG-Arbeit - Unser Vorschlag für ein Neues LAG Statut

Antragsteller*in: Jochen Detscher (KV Stuttgart)

Änderungsantrag zu OÄ2-GA1

Von Zeile 186 bis 187:

Begründung

Der ÄA dient der Präzisierung, weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.

Unterstützer*innen

Matthias Seelmann-Eggebert (KV Breisgau-Hochschwarzwald); Philipp Lang (KV Stuttgart); Karl-Heinz
Trick (KV Ortenau); Michael Jahn (KV Esslingen); Florian Lessing (KV Freiburg); Alina Welser (KV
Biberach); Jörg Dengler (KV Freiburg); Achim Jooß (KV Ortenau); Mario Hüttenhofer (KV Konstanz)
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Er beschließt über die ihm zugewiesenen Inter-LAG Finanzmittel und deren Verteilung.11.

Er berät über Veranstaltungen und Maßnahmen aller oder mehrerer LAGen und macht
einen Vorschlag für die Verwendung von Inter-LAG Finanzmitteln.

11.



OÄ2-GA1-191 Stärkung der LAG-Arbeit - Unser Vorschlag für ein Neues LAG Statut

Antragsteller*in: Jochen Detscher (KV Stuttgart)

Änderungsantrag zu OÄ2-GA1

Von Zeile 191 bis 203:

[Dieser ÄA ersetzt den gesamten §6 Finanzen]

Begründung

Dieser ÄA ersetzt den gesamten §6 Finanzen.

Der Änderungsantrag dient der Vereinfachung des Antrags. Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.

LDK in Donaueschingen am 24./25.09.2022

Die LAGen erhalten ein jährliches Finanzbudget, dessen Höhe im Rahmen des
Landeshaushaltes durch die Landesdelegiertenkonferenz beschlossen wird. Bei der
Erstellung des Budgets werden die Sprecher*innen des LAG-Sprecher*innen-Rates von
Landesvorstand und Landesfinanzrat angehört. Im Rahmen des Budgets treffen die
Sprecher*innen eigenverantwortlich die Entscheidung über dessen Verwendung.

1.

Im Haushalt des Landesverbandes wird ein gemeinsames jährliches Budget für die LAGen
vorgesehen. Aus diesem Budget werden die erforderlichen Kosten für die laufende Arbeit
gedeckt, insbesondere Raumkosten, Honorare, Reisespesen für Sprecher*innen und BAG-
Delegierte, sowie weitere Auslagen der Sprecher*innen.

1.

Den Sprecher*innen der LAGen werden die notwendigen Reisespesen und weiteren
Auslagen entsprechend der Erstattungsordnung auf Antrag erstattet.

2.

Den beiden Sprecher*innen des LAG-Sprecher*innen-Rats werden die notwendigen
Reisespesen und weiteren Auslagen entsprechend der Erstattungsordnung auf Antrag
erstattet.

3.

Die notwendigen Reisespesen der stimmberechtigten BAG-Delegierten zu Sitzungen ihrer
jeweiligen BAG werden vom Landesverband auf Antrag entsprechend der
Erstattungsordnung erstattet.

4.

Die Antragsstellung auf Auszahlung und die ordnungsgemäße Verwendung der
Finanzmittel obliegt den Sprecher*innen der einzelnen LAGen für die LAG-Mittel und den
Sprecher*innen des Sprecher*innen-Rates für die Mittel des LAG-Sprecher*innen-Rates.
Die ordnungsgemäße Verwendung ist dabei gegenüber dem Geschäftsführenden
Landesvorstand nachzuweisen.

2.

Projektmittel für mitgliederöffentliche Ratschläge, öffentliche Veranstaltungen oder
andere Aktionen können beim Geschäftsführenden Landesvorstand beantragt werden und
werden aus dem LAG-Budget gedeckt.

5.

Die Mittel können wie folgt verwendet werden:3.

Über die Verwendung der Mittel ist ein geeigneter Nachweis zu erbringen.6.



OÄ2-GA1-191 Stärkung der LAG-Arbeit - Unser Vorschlag für ein Neues LAG Statut
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Unterstützer*innen

Philipp Lang (KV Stuttgart); Florian Lessing (KV Freiburg); Alina Welser (KV Biberach); Achim Jooß (KV
Ortenau); Jörg Dengler (KV Freiburg); Mario Hüttenhofer (KV Konstanz); Ruth Birkle (KV Karlsruhe-
Land); Michael Jahn (KV Esslingen); Nico Paulus (KV Rastatt/Baden-Baden)



OÄ2-GA1-195 Stärkung der LAG-Arbeit - Unser Vorschlag für ein Neues LAG Statut

Antragsteller*in: Jochen Detscher (KV Stuttgart)

Änderungsantrag zu OÄ2-GA1

Von Zeile 194 bis 197 löschen:

Begründung

Begründung erfolgt ggf. mündlich.

Unterstützer*innen

Philipp Lang (KV Stuttgart); Michael Jahn (KV Esslingen); Alina Welser (KV Biberach); Jörg Dengler (KV
Freiburg); Achim Jooß (KV Ortenau); Mario Hüttenhofer (KV Konstanz); Florian Lessing (KV Freiburg);
Nico Paulus (KV Rastatt/Baden-Baden); Ana Bolaños (KV Karlsruhe)
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Bei der Erstellung des Budgets werden die Sprecher*innen des LAG-Sprecher*innen-Rates
von Landesvorstand und Landesfinanzrat angehört. Im Rahmen des Budgets treffen die
Sprecher*innen eigenverantwortlich die Entscheidung über dessen Verwendung.

1.



OÄ2-GA1-210 Stärkung der LAG-Arbeit - Unser Vorschlag für ein Neues LAG Statut

Antragsteller*in: Jochen Detscher (KV Stuttgart)

Änderungsantrag zu OÄ2-GA1

Von Zeile 210 bis 216 löschen:

Begründung

Der Antrag dient der Vereinfachung des Antrags, weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.

Unterstützer*innen

Philipp Lang (KV Stuttgart); Florian Lessing (KV Freiburg); Jörg Dengler (KV Freiburg); Achim Jooß (KV
Ortenau); Mario Hüttenhofer (KV Konstanz); Ruth Birkle (KV Karlsruhe-Land); Michael Jahn (KV
Esslingen); Nico Paulus (KV Rastatt/Baden-Baden); Ana Bolaños (KV Karlsruhe)
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50 Prozent des jährlichen Finanzbudgets wird zu gleichen Teilen auf die einzelnen LAGen
verteilt. Das verbleibende freie Budget von 50 Prozent wird durch den Sprecher*innen-Rat
auf Basis von Projektanträgen, Arbeitsplänen der LAGen, sowie der Vorschläge des
Landesvorstandes den einzelnen Projekten und LAGen zugewiesen. Einzelne
Landesarbeitsgemeinschaften und der LAG-Sprecher*innen-Rat können darüber hinaus
auch gesonderte Projektmittel beim Landesvorstand beantragen.

4.



V1-006 Signale für den Erhalt unserer Landschaft - Flächenverbrauch reduzieren

Antragsteller*in: Ralf Roschlau (KV Heilbronn)

Änderungsantrag zu V1

Von Zeile 5 bis 10:
Baden-Württemberg von Bündnis 90/DIE GRÜNEN mit aller Kraft und hoher Priorität für eine rasche
und deutliche Reduzierung des Flächenverbrauch einsetzt. Um beim Flächenverbrauch wirksam gegen
den Klimawandel beizutragen, ist das Zeil einer Netto-Null-Versiegelung bis 2030 notwendig und
festzulegen. Als Zwischenstufe soll für Baden-Württemberg bis Ende 2025 das Ziel einer maximalen
Neuversiegelung von 2,5 ha/Tag gelten.s einsetzt. Um wirksam gegen die Folgen des Klimawandels
beizutragen, ist das Ziel einer Netto-Null beim Flächenverbrauch bis 2035 notwendig und verbindlich
festzulegen. Eine zeitnahe Zwischenstufe mit einem maximalen Flächenverbrauch von 2,5 ha/Tag
muss schnellstmöglich angestrebt werden.

Begründung

Ich habe zwei Formulierungen meines Antrags verändert, um damit eine bestehende Differenz zum
Leitantrag auszuschließen. Die Verabschiedung von zwei zeitlich unterschiedlichen Zielen ist für die
Delegierten nicht plausibel und damit verwirrend.

Unterstützer*innen

Lena Christin Schwelling (KV Ulm); Jan-Lukas Schmitt (KV Waldshut); Cindy Holmberg (KV Reutlingen);
Sarah Hagmann (KV Lörrach); Pascal Haggenmüller (KV Karlsruhe-Land); Alexander Maier (KV
Göppingen); Julian Dietzschold (KV Heidelberg); Asli Kücük (KV Tübingen); Jasmin Ateia (KV Freiburg);
Atahan Demirel (KV Stuttgart)
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V1-011 Signale für den Erhalt unserer Landschaft - Flächenverbrauch reduzieren

Antragsteller*in: Aljoscha Löffler (KV Karlsruhe)

Änderungsantrag zu V1

Von Zeile 11 bis 14:
Da das Planungsrecht im Bereich der kommunalen Planungshoheit liegt, ist die kommunalesollen der
kommunalen Selbstverwaltung in den kommenden Jahren durch klare und landesweite verbindliche
Vorgaben für die Planung von neuen Wohn- und Gewerbegebieten zu revidierenklare Leitlinien
gegeben werden.

Begründung

Die kommunale Planungshoheit und damit das Subsidiaritäts- und Gegenstromprinzip in Stadt- und
Regionalplanung soll erhalten bleiben. Verbindliche Leitlinien zu Dichte- und Höhenvorgaben zur
Siedlungsentwicklung sollten aber beispielsweise von Soll-Vorgaben zu harten Kriterien
weiterentwickelt werden.

Unterstützer*innen

Lea Elsemüller (KV Tübingen); Dirk Grunert (KV Mannheim); Susanne Häcker (KV Reutlingen); Silke
Acker (KV Karlsruhe); Asli Kücük (KV Tübingen); Alexander Schenk (KV Schwäbisch Gmünd); Katrin
Kössl (KV Tübingen); Wilfried Weisbrod (KV Kurpfalz-Hardt); Jorinda Fahringer (KV Karlsruhe); Swantje
Sperling (KV Rems/Murr); Deniz Gedik (KV Mannheim); Cindy Holmberg (KV Reutlingen)
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V6-052 Handwerk schafft Zukunft

Antragsteller*in: LAG Landwirtschaft, Ländlicher Raum und Ernährung
Beschlussdatum: 06.09.2022

Änderungsantrag zu V6

Von Zeile 51 bis 52 einfügen:
auch bei vollen Auftragsbüchern die Weiterbildung des Personals eine hohe Priorität genießt, um stets
auf der Höhe der technischen Neuerungen zu bleiben. Wir wollen, insbesondere in den ländlichen
Räumen, Co-Working Spaces mit Geräten nach den höchsten technischen Standards fördern, um junge
Handwerker*innen ohne eigene Werkstatt und Betriebe ohne ausreichend Kapital für teure Maschinen
zu unterstützen. Diese Co-Working-Spaces ermöglichen die Zusammenarbeit von unterschiedlichen
Handwerker*innen. Außerdem reduzieren sie das notwendige Startkapital für
Unternehmensgründungen und verhindern das Abwandern von Handwerker*innen aus den ländlichen
Räumen.

LDK in Donaueschingen am 24./25.09.2022



V7-006 Klimaschutzaufgaben absichern

Antragsteller*in: Aya Krkoutli (KV Schwäbisch Gmünd)

Änderungsantrag zu V7

Von Zeile 7 bis 20:
Daher beantragen wir, dass die Landesdelegiertenkonferenz einen Beschluss fasst, der die
Landesregierung, zusammen mit der Bundesregierung, dazu auffordert, eine Verstetigung der
(erkennbar) erforderlichen und vereinbarten Klimaschutz-maßnahmen herbeizuführen. Dabei sollen
(alternative) Finanzierungsinstrumente - jenseits der Schuldenbremse - geprüft, eingeführt und zur
Absicherung der Klimaschutzziele konsequent genutzt werden.

Eine mögliche, von der Haushaltslage entkoppelte, Lösungsoption könnte die Einrichtung eines
Klimafonds - vergleichbar den Corona- und Rüstungs-Fonds der Bundesregierung - sein, wie ihn auch
unsere Nachbarn in der Schweiz seit Jahren kennen und nutzen, um Investitionen in den Klimaschutz
zu finanzieren. Die Details zur Erfüllung der uns vom Bundesverfassungsgericht (sowie Verträgen, den
Klimaschutzgesetzen in Land und Bund etc.) auferlegten Pflichten zur Generationengerechtigkeit soll
dabei Aufgabe der Verantwortlichen in Land und Bund sein.

Gleichzeitig ist jetzt der beste Zeitpunkt, um in Klimaschutzmaßnahmen zu investieren. Denn jeder
Euro, der heute nicht in Klimaschutz investiert wird, bedeutet 15 Euro Folgekosten für zukünftige
Generationen. 
Wir fordern daher die Bundesregierung dazu auf, die Schuldenbremse im Jahr 2023 auszusetzen.
Kurzfristige Maßnahmen allein werden uns jedoch nicht die finanziellen Spielräume schaffen können,
um die Klimakrise zu bewältigen. Wir werben deshalb gleichzeitig dafür, die Schuldenbremse im Bund
zu reformieren. Wir brauchen dringend eine Klimakomponente, um Investitionen in Klimaschutz und
Klimaanpassungsmaßnahmen abzusichern. 
Gleichzeitig benötigt es auch finanziell gut aufgestellte Bundesländer, damit wir unseren Aufgaben im
Klimaschutz noch besser nachkommen können. Die Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, aber auch die
Corona-Pandemie zehren an unserer Gesellschaft. Diese Krisen gehen nicht spurlos an uns vorbei. Sie
werden unsere Gesellschaft nachhaltig verändern und beanspruchen bereits jetzt unseren
Landeshaushalt. Deshalb müssen wir auch im Land neue Finanzierungsmodelle, die zeitnah
ausformuliert und auf den Weg gebracht werden. 
Dabei darf nicht vergessen werden, dass es zielgerichtete und ausgleichende Maßnahmen braucht, um
den finanziellen Auswirkungen der Klima- sowie Energiekrise auf die Bürger*innen entgegenzuwirken,
ohne auf Energiesparanreize zu verzichten. Die durch den russischen Angriffskrieg verursachte
Gasknappheit verschärft auch in Baden-Württemberg die Sorge um Energiesicherheit und steigende
Preise und stellt große Herausforderungen und Belastungen für die Bürger*innen sowie Verbände,
Vereine und Unternehmen dar. 
Wir fordern deshalb den Landesvorstand von Bündnis 90/ Die Grünen Baden-Württemberg auf, ein
Fachgespräch unter breiter Einbeziehung der betroffenen Landesarbeitsgemeinschaften und weiterer
Akteur*innen zum Thema “Nachhaltige Finanzpolitik für Klimaschutz und Gerechtigkeit” zu
organisieren.

Unterstützer*innen

Lea Faißt (KV Ulm); Leo Buchholz (KV Ludwigsburg); Hannes Sturm (KV Freiburg); Kevin Jens Schaefer
(KV Stuttgart); Elly Reich (KV Karlsruhe); Julian Dietzschold (KV Heidelberg); Achim Jooß (KV Ortenau);
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Nele Willfurth (KV Calw); Richard Langer (KV Tübingen); Franka Helene Sunder (KV Freiburg); Thomas
Gönner (KV Rastatt/Baden-Baden); Tim Naasz (KV Stuttgart)
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